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§ 14b Abs. 1 TrinkwV - Arbeitsauftrag



§ 14b Abs. 3 TrinkwV Konkretisierung des 

Auftrags



UBA Empf. v. 18.12.2018



UBA Empf. v. 18.12.2018



UBA Empf. v. 18.12.2018

Wasserwechselrate zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebs???

• 4 Stunden nach UBA Broschüre „Trink was – Trinkwasser aus dem Hahn“

• 72 Stunden nach VDI/DVGW 6023

• 168 Stunden nach DIN EN 806-5

• Individuelle Festlegung des Fachplaners



RKI-Ratgeber Legionellose

Bild aus UBA Ratgeber „Trink was“

Gilt der technische Maßnahmenwert jetzt eigentlich für 

Kaltwasser im sichergestellten Temperaturbereich 

zwischen 15°C und 25°C???



DVGW Arbeitsblatt W 551
Ergänzung: Waschbecken nahe an Vernebelungs-

einrichtungen nach UBA



UBA Empf. v. 18.12.2018

Es sind zwei Lösungswege zur Erlangung der Anforderungen des § 14b 
Abs. 1 TrinkwV aufgezeigt: 

1. Entnahme von Proben aus allen Steigsträngen 

2. Begründete Einschränkung der Probenanzahl (Steigstränge) durch 
fachlich qualifiziertes Personal 



Feststellungen bei Inspektionen 

1. 2021 hat die Inspektionsstelle 0 konkrete Anfragen und 0 Aufträge 
zur Festlegung von Probenahmestellen für die systemischen 
Untersuchungen nach § 14b Abs. 1 TrinkwV erhalten



Einstufungen aus Gefährdungsanalysen 2021

hoch (systemische 

Kontamination zu erwarten)

Bei bestimmungsgemäßer Entnahme besteht ein hohes Potential zur Vermehrung von Legionellen in 

zentralen Teilen der Trinkwasser-Installation 

• mindestens kritische Temperaturhaltung (25°C – 55°C)

• ggf. Stagnationsbereiche

• ggf. Probenahme nicht nach UBA Empfehlung

mittel (bedingt systemische 

Kontamination zu erwarten)

Bei bestimmungsgemäßer Entnahme besteht ein mittleres Potential zur Vermehrung von Legionellen in 

zentralen Teilen der Trinkwasser-Installation

• mindestens Stagnationsbereiche

• ggf. Probenahme nicht nach UBA Empfehlung

gering (lokale 

Kontamination zu erwarten)

Bei bestimmungsgemäßer Entnahme besteht ein geringes Potential zur Vermehrung von Legionellen in 

zentralen Teilen der Trinkwasser-Installation

• mindestens Probenahme nicht nach UBA Empfehlung 



39%

19%

42%

Einstufung Vermehrungspotential Leg. spec. (systemisch) 



Interne Feststellungen

1. Betreiber(-vertreter) häufig auf Grund zu vieler Aufgaben überfordert. „Das bisschen Legionellen ist ein Nebenjob“ –
pauschale Festlegung von Probenahmestellen ohne Berücksichtigung des bestimmungsgemäßen Betriebs 

2. Die Empfehlungen des UBA sind bei Betreibern nicht durchgehend inhaltlich vollständig bekannt 

3. Fachleute (Installateure/Fachplaner) haben eine Vielzahl von Regelwerken zu beachten – nicht immer ist die hierarchische 

Struktur bekannt  (TrinkwV – UBA – private Normen u. Empfehlungen)

4. Weitergehende Untersuchungen werden häufig nicht durchgeführt. Es erfolgt häufig nur eine Nachuntersuchung der 

„betroffenen“ Zapfstellen
5. Ein hydraulischer Abgleich (60°C/55°C) i. V. m. der Einhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs ist das wirksamste 

„Mittel“
6. Der technische Maßnahmenwert ist kein Wert der eingehalten werden muss (§ 7 TrinkwV) und gilt nur für die bei der 

systemischen Untersuchung festgestellten „Werte“ (ansonsten Endlosschleife bei § 16 Abs. 7 TrinkwV)

7. Häufig erfolgt die Sanierung der Anlage lange Zeit vor der Durchführung der „Gefährdungsanalyse“ (vom UsI selbst erstellte
Gefährdungsanalysen werden häufig nicht als solche erkannt)  




